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1. Akt: 
Exposition

Der DMA: Ein Drama in drei Akten 

2. Akt: 
Entwicklung 

3. Akt: Lösung  



„Die Information über die Voraussetzungen.“

1. Akt: Exposition  







Herausforderungen der Plattformökonomie

Monopolisierungs-

tendenzen 

Dynamik der 

Märkte

Daten als Wertschöpfungsvorteil

Mehrseitige 

Märkte



2. Akt: Entwicklung  

„Zuspitzung der Konflikte bis zum 
Höhepunkt.“

Inkrafttreten §19 a GWB Einigung auf Digital Markets Act 

Jan. 2021 März 2022
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• Gatekeeper 

• Konkrete und unmittelbar 
anwendbare 
Verhaltenspflichten 

• Kaum Ausnahmen

→ „Starres“ System mit 
automatischer Anwendung 

EU: Digital Markts Act

• Überragende 
marktübergreifende 
Bedeutung (bisher 4)

• BKartA „aktiviert“

• Offene Verbotsnormen

• Rechtfertigungsmöglichkeit 

→ „Flexibles System“ mit 
Anwendung nach 
Einzelfallprüfung

DEU:§ 19a GWB

Gegenüberstellung der Instrumente



3. Akt: Lösung 

„Die endgültige Konfliktauflösung rückt in 
den Blick, alle Hindernisse bis auf ein letztes 
großes sind überwunden.“

To Do: 

Effektive Anwendung des modernisierten Rechtsrahmens. 
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1. Schritt: Gatekeeper-Benennung 

Ein Betreiber zentraler 
Plattformdienste…

• Online-Vermittlungsdienste,

• Online-Suchmaschinen,

• Online-Dienste sozialer 
Netzwerke,

• Video-Sharing-Plattform-Dienste,

• nummernunabhängige 
interpersonelle 
Kommunikationsdienste,

• Betriebssysteme,

• Cloud-Computing-Dienste,

• Werbedienste

…wird zum 
Gatekeeper

ernannt, wenn 

• erhebliche Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt,

• Wichtiges Zugangstor für 
gewerblicher Nutzer zu 
Endnutzern, und

• gefestigte und dauerhafte 
Position innehat oder absehbar
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• Notwendigkeit der Prioritätensetzung

→ Prioritätenpapier an EU-Kommission

• Zusammenarbeit mit nationalen Wettbewerbsbehörden 

• Eigenständige Ermittlungsbefugnisse für das BKartA 

• Erleichterung der privaten Rechtsdurchsetzung 

→ 11. GWB-Novelle

• Anwendung des §19a GWB 

2. Schritt: Effektive Durchsetzung 



Keine Lösung 

für Zusammenschlüsse (Stichwort „killer aquisitions“)

• DMA sieht bloße Anzeigepflicht vor;

• Alternativvorschlag DEU/FRA/NLD: Anmeldepflicht für 
bestimmte Transaktionen.



Vielen Dank!
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Wirtschaft und Klimaschutz

Sophie.gappa@bmwk.bund.de


